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Erwägungen

E. 1
Gegen das eingangs im Dispositiv wiedergegebene Urteil des Bezirksge- richts Affoltern,
Einzelgericht, vom 18. Mai 2011 liess der Beschuldigte gleichen- tags rechtzeitig Berufung
anmelden (Urk. 26). Fristgerecht reichte der Verteidiger am 30. Januar 2012 seine
Berufungserklärung im Sinne von Art. 399 Abs. 3 StPO ein (Urk. 42).
Anschlussberufungen wurden keine erhoben.

E. 2
Der Beschuldigte reichte am 5. März 2012 das Datenerfassungsblatt inklusi- ve Beilagen
ein (Urk. 47 und 48/1-4). Mit Präsidialverfügung vom 21. Juni 2012 wurde der Antrag der
Verteidigung auf Durchführung eines Augenscheins einst- weilen abgewiesen (Urk. 49).

E. 2.1
Zur objektiven Tatschwere ist festzuhalten, dass der Beschuldigte andere
Verkehrsteilnehmer abstrakt in erheblichem Ausmass gefährdete. Das Überholen in Kurven
birgt ungeachtet der Geschwindigkeit ein hohes Risiko für schwere Un- fälle. Bei einer
markierten Sicherheitslinie rechnen zudem entgegenkommende Fahrzeuge nicht mit einem
Überholmanöver. Zudem hinderte der Beschuldigte die Privatklägerin an der Weiterfahrt
und versetzte sie durch sein Manöver und sein Verhalten in Angst. Jedoch war die
Einwirkung der Nötigung von relativ kurzer Dauer.

E. 2.2
Zur subjektiven Tatschwere ist festzuhalten, dass der Beschuldigte seinen Willen
durchsetzen wollte, die Privatklägerin zur Rede zu stellen. Zwar ist zu be- rücksichtigen,
dass diese ihn beschimpft hatte. Die Reaktion des Beschuldigten darauf ist jedoch in keiner
Weise nachvollziehbar. Es kann nicht angehen, Ver- kehrsteilnehmer in diesem Ausmass zu
gefährden, um jemanden zur Rede zu stellen. Sein Verhalten wird durch die Provokation
jedenfalls nicht gerechtfertigt.

E. 2.3
Die Vorinstanz ging insgesamt von einem nicht mehr leichten Verschulden aus. Dem ist
beizupflichten.

E. 2.4
Bezüglich der persönlichen Verhältnisse des Beschuldigten kann auf die Ausführungen der
Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 40 S. 29). Der Biografie des Beschuldigten lassen sich
keine strafzumessungsrelevanten Faktoren entneh- men.

E. 2.5



Ergänzend ist anzuführen, dass die von der Vorinstanz erwähnte Strafunter- suchung
betreffend Drohung nicht mehr im Strafregister vermerkt ist. Der Be- schuldigte ist nicht
vorbestraft (Urk. 43) und hat keine Einträge im Register für Administrativmassnahmen
(Urk. 10/5). Dies wirkt sich bei der Strafzumessung grundsätzlich neutral aus und ist
deshalb nicht strafmindernd zu berücksichtigen (BGE 136 IV 1).
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E. 2.6
Was das Nachtatverhalten anbelangt, ist festzuhalten, dass der Beschuldig- te grundsätzlich
nicht geständig ist.

E. 2.7
Weitere Straferhöhungs- oder -minderungsgründe sind nicht ersichtlich.

E. 2.8
In Würdigung aller massgeblichen Faktoren ist die durch die Vorinstanz ausgesprochene
relativ milde Geldstrafe von 60 Tagessätzen aufgrund des Frei- spruchs vom Vorwurf der
Sachbeschädigung sowie der Würdigung des Anhal- temanövers als einfache statt grobe
Verkehrsregelverletzung auf 45 Tage herab- zusetzen. 5. Für die Berechnung der Höhe des
Tagessatzes ist auf die Verhältnisse im Urteilszeitpunkt abzustellen (Art. 34 Abs. 2 StGB).
Dabei ist vom Einkommen auszugehen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag
zufliesst. Anlässlich der Berufungsverhandlung gab der Beschuldigte an, ein monatliches
Rentenein- kommen von Fr. 6'820.– zu haben. Zusätzlich erhalte er Mietzinseinnahmen von
Fr. 2'200.– pro Monat. Seine Krankenkassenprämie betrage ungefähr Fr. 650.–, jedoch
bezahle die M._____ einen Teil davon (Urk. 54 S. 2 f.). Abzüglich eines geschätzten
Steuerbetrages ist von einem strafrechtlich relevanten Nettoeinkom- men von Fr. 7'500.–
monatlich auszugehen. Die Höhe des Tagessatzes ist somit auf Fr. 250.– festzusetzen. 6.
Die Vorinstanz hat die Geldstrafe bedingt ausgesprochen und eine Probezeit von 2 Jahren
angesetzt (Urk. 40 S. 31). Diese Regelung ist angemessen und auch schon aufgrund des
Verschlechterungsverbotes zu bestätigen.

E. 3
Die Anklage beruht im Wesentlichen auf den Aussagen der Privatklägerin B._____. Die
Vorinstanz hat die Aussagen der Parteien sowie der Ehefrau des Beschuldigten, der
Auskunftsperson G._____, ausführlich wiedergegeben. Auf ih- re zutreffenden
Ausführungen kann verwiesen werden (Art. 82 Abs. 4 StPO; Urk. 40 S. 7-16). Auch auf die
vorinstanzliche Würdigung der Sachverhaltsabschnitte, welche die
Verkehrsregelverletzungen sowie die Nötigung betreffen, ist vorab zu verweisen (Urk. 40
S. 17-21). Die nachfolgenden Ausführungen haben deshalb vor allem zusammenfassenden
und teilweise ergänzenden Charakter.

E. 4
Zum Überholmanöver ist wie erwähnt unstrittig, dass ein solches stattgefun- den hat. Zum
genauen Anhalteort divergieren die Aussagen des Beschuldigten und der Privatklägerin
leicht, jedoch sagten beide aus, dass sie in der Nähe von H._____ Haus (C._____-Strasse …
in D._____, Urk. 8/1) zum Stillstand gekom- men seien. Anfangs sagten noch beide aus, der
Halt sei kurz vor der Einmündung



- 6 - I._____-/J._____-strasse gewesen (Urk. 4/1 S. 1 und 3). Bei der Staatsanwalt- schaft
gab die Privatklägerin jedoch an, der Anhaltepunkt sei schon vor der Ein- mündung der
K._____-strasse gewesen (Urk. 4/2 S. 6 ff.). Dies ist deshalb von Bedeutung, da die
Sicherheitslinie kurz vor der Einmündung der K._____-strasse aufhört (vgl. Planausschnitt
Urk. 2/1).

E. 4.1
Der Beschuldigte gab an, beim "Schopf" bei H._____ Haus gehalten zu ha- ben und halb
auf das Trottoir gefahren zu sein (Urk. 3/2 S. 8; Urk. 54 S. 6 f.). Die Privatklägerin erklärte,
der Beschuldigte habe direkt gebremst, als er vor sie ge- fahren sei. Es sei so gewesen, dass
sie nicht in die K._____-strasse habe einbie- gen können, was sie eigentlich gewollt habe.
Beziehungsweise sei es so, dass sie eigentlich gerade in Richtung Zentrum habe fahren
wollen. Als sie jedoch gemerkt habe, dass der Beschuldigte sie ausbremsen wolle, habe sie
sich gedacht, sie biege lieber ab, was dann aber nicht möglich gewesen sei. Links in die
L._____- strasse habe sie nicht abbiegen können, weil ein Auto gekommen sei. H._____
Haus sei ungefähr 10 Meter nebenan gewesen. Es sei so, dass sein Haus auf der anderen
Seite der K._____-strasse stehe (Urk. 4/2 S. 6 ff.). Die Privatklägerin zeichnete dies in einen
Übersichtsplan ein, welcher ihrer staatsanwaltschaftlichen Einvernahme beiliegt (Urk. 4/2
letzte Seite). Diese Darstellung wirkt aufgrund ihrer Details besonders lebensnah, was für
ihre Glaubhaftigkeit spricht. Dass die Pri- vatklägerin die Kurve einmal als Rechtskurve
(Urk. 5 S. 1) bezeichnete, ist uner- heblich. Aus den gesamten Akten geht klar hervor, um
welche Kurve es sich beim Vorfall handelte. Es liegen mehrere Kartenausschnitte vor,
wobei sowohl der Be- schuldigte als auch die Privatklägerin in bzw. nach derselben Kurve
ihre Markie- rungen anbrachten. Zudem sprach auch die Ehefrau des Beschuldigten einmal
von einer Rechtskurve (Urk. 6 S. 4). Gemäss Aussagen der Privatklägerin war der
Anhalteort somit direkt vor der Einmündung der K._____-strasse in die C._____- Strasse.
Dies stimmt auch mit ihren Aussagen überein, dass sich am Anhalteort kein Trottoir befand
(Urk. 4/2 S. 8). Da die Sicherheitslinie bis kurz vor diesen Punkt reicht, steht bei einem
Abstellen auf die Aussagen der Privatklägerin fest, dass der Beschuldigte die
Sicherheitslinie überfahren hat. Grundsätzlich sind kei- ne Anhaltspunkte ersichtlich, dass
die Privatklägerin nicht die Wahrheit gesagt

- 7 - haben soll. Bis auf die kleine Diskrepanz betreffend Anhalteort hat sie stets kon- stant,
detailliert und schlüssig ausgesagt.

E. 4.2
Selbst wenn man von der – für ihn günstigeren – Version des Beschuldigten ausgeht, ist der
Anhalteort in Urk. 2/1 offensichtlich falsch eingezeichnet. Dieser liegt auch aufgrund seiner
eigenen Aussagen näher bei der K._____-strasse. Der vorinstanzliche Einzelrichter stellte
mit dem Verteidiger anlässlich der Hauptver- handlung fest, dass der Abstand zwischen
dem vom Beschuldigten behaupteten Halteort (wiederum zu seinen Gunsten am äussersten
Ende des "Schopfs" einge- zeichnet, obwohl er selbst sagte, er habe kurz vor dem Schopf
gehalten [Urk. 3/2 S. 7]; es ist somit von einer noch geringeren Distanz auszugehen) und
dem Ende der durchgezogenen Linie 61 Meter beträgt (vgl. Urk. 24b). Aufgrund dieser Dis-
tanz und den für den Beschuldigten günstigsten Geschwindigkeitsangaben (Be- schuldigter:
60 km/h; Privatklägerin: 20 km/h), berechnete die Vorinstanz den Überholweg auf 105
Meter (Urk. 40 S. 19 f.). Die Verteidigung rügt die Verwen- dung dieser Formel durch den
Vorderrichter und macht geltend, dieser habe sie völlig weltfremd ausgefüllt (Prot. II S. 11).



Dem kann nicht gefolgt werden. Zwar trifft es zu, dass die Formel zum Überholweg eine
Faustregel ist und keine exak- ten Berechnungen für das Ereignis gemacht werden können.
Auch fehlen dazu (auch dies wurde durch die Verteidigung gerügt) die Tempoangaben der
beiden Fahrzeuge. Die Vorinstanz ist jedoch nicht in Willkür verfallen, wenn sie dazu die
ungefähren Angaben des Beschuldigten selbst verwendete, um aufgrund der Faustregel eine
ungefähre Überholstrecke zu berechnen, welche in die Beweis- würdigung miteinbezogen
werden kann. Die Verteidigung macht geltend, die Aus- plus Einbiegestrecke sei mit je 30
Metern zu lange berechnet worden und setzt dafür je 10 Meter in die Formel ein. Dafür
gesteht sie dem Beschuldigten eine tie- fere Geschwindigkeit von 50 km/h ein, um so auf
einen Überholweg von 50 Me- tern zu kommen (Prot. II S. 11 f.). Dem ist zunächst zu
entgegnen, dass die Vor- instanz die Zahlen aufgrund von Gigers Faustregel korrekt
eingesetzt hat. Dieser gibt an, für die Aus- plus Einbiegestrecke sei ungefähr der in km/h
ausgedrückte Wert V1 einzusetzen, welcher der durchschnittlichen Geschwindigkeit des
über- holenden Fahrzeugs entspreche (Giger, SVG-Kommentar, 7. Auflage, Zürich 2008 S.
207). Es handelt sich dabei um den Sicherheitsabstand zum jeweils vo-
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Vorinstanz war somit gerechtfertigt. Zudem verkennt die Verteidigung bei ihrer
Argumentation, dass der Beschuldigte selbst geltend macht, die Privat- klägerin sei
provokativ langsam gefahren (Urk. 3/1 S. 1 f.; Urk. 3/2 S. 4; Urk. 54 S. 4 f.). Er schätzte
ihre Geschwindigkeit auf nur circa 20 km/h (Urk. 24a S. 6), anlässlich der
Berufungsverhandlung sogar auf zwischen 10 und 20 km/h (Urk. 54 S. 5). Wenn er aber
tatsächlich hinter der Privatklägerin hergefahren ist und ihr Tempo als Provokation
auffasste, muss davon ausgegangen werden, dass auch der Beschuldigte selbst ein
Ausgangstempo hatte, welches deutlich unter den er- laubten 50 km/h war, er somit noch
massiv beschleunigen musste, um die Privat- klägerin überholen zu können. Dies verlängert
den Überholweg deutlich. Zudem sagte er selbst, er sei beim Überholen neben ihr
hergefahren und habe ihr mit der Hand Zeichen gemacht, sie solle anhalten (Urk. 3/1 S. 4;
Urk. 3/2 S. 4). Auch dies spricht für eine längere Überholstrecke, denn wenn der
Beschuldigte die Zeit hat- te, der Privatklägerin während des Nebenherfahrens Zeichen zum
Anhalten zu geben, kann er diese nicht mit durchgehend 50 km/h überholt haben, wenn sie
nur 20 km/h gefahren ist. Wenn der Beschuldigte sodann geltend macht, er habe nach dem
Überholmanöver abgebremst und sei auf das Trottoir gefahren, sind dafür mehrere
zusätzliche Meter einzuberechnen, da es wiederum abwegig ist, mit einer Geschwindigkeit
von 50 km/h direkt nach einem Überholmanöver auf das Trottoir zu fahren. Dies gibt auch
die Ehefrau des Beschuldigten an, indem sie erklärt, es sei ein normal hohes Trottoir
gewesen und da ihr Mercedes Cabrio- let praktisch keine Federung habe, hätte es einen
riesen Schlag gegeben, man könne nicht mit hoher Geschwindigkeit auf das Trottoir fahren
(Urk. 6 S. 9).

E. 4.3
Somit ist festzuhalten, dass grundsätzlich von den glaubhaften Aussagen der Privatklägerin
auszugehen ist, dass sich der Anhalteort noch vor der K._____- strasse befand. Selbst wenn
von der Version des Beschuldigten ausgegangen wird, ist von einem Überfahren der
Sicherheitslinie auszugehen. Die Berechnung von einem Überholweg von 105 Metern
durch die Vorinstanz wurde mit den für den Beschuldigten günstigsten Zahlen
durchgeführt. Jedoch ist davon auszuge- hen, dass der Überholweg aufgrund der obigen
Ausführungen (Beschleunigung, Zeichen geben, Bremsweg inklusive auf das Trottoir



fahren) noch um einiges län-
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von 61 Metern zwischen dem vom Beschuldigten geltend gemachten An- halteort und dem
Ende der Sicherheitslinie ausgeht und diesem die Überholstre- cke von mindestens 105
Metern gegenüberstellt, wird deutlich, dass der Beschul- digte die Sicherheitslinie
überfahren haben muss. Aufgrund dessen ist auch fest- zuhalten, dass das Überfahren nicht
am letzten Ende der Sicherheitslinie statt- fand, sondern mindestens 44 Meter davor und
folglich das Überholmanöver schon in der Kurve selbst begann.

E. 5
Zum ihm vorgeworfenen Anhaltemanöver gibt der Beschuldigte an, "normal" angehalten zu
haben (Urk. 3/1 S. 4; Urk. 3/2 S. 9) und dabei vor der Privatklägerin "halb" aufs Trottoir
gefahren zu sein (Urk. 3/2 S. 8). Die Privatklägerin hingegen schildert dies anders: Der
Beschuldigte habe "voll" gebremst und habe sie zum stoppen bringen wollen, sie habe
dadurch anhalten müssen (Urk. 4/2 S. 8 f.). Der Beschuldigte gibt selbst an, dass er sein
Fahrzeug aktiv gewendet hat, um der Privatklägerin nachzufahren. Bei der Einmündung in
die C._____-Strasse ha- be er gehupt, um auf sich aufmerksam zu machen (Urk. 3/1 S. 1).
Zudem habe er Armzeichen gemacht, um ihr zu zeigen, dass sie anhalten solle und habe,
nach- dem sie angehalten hatte, selbst die Türe zu ihrem Fahrzeug öffnen wollen. Als ihm
dies nicht gelungen sei, da die Privatklägerin die Zentralverriegelung aktiviert hatte, habe er
an ihre Scheibe geklopft (Urk. 3/1 S. 4). Da dem Beschuldigten aufgrund der obigen
Berechnungen bezüglich des Überholmanövers nachgewie- sen werden kann, dass dieser
sein Verhalten offensichtlich beschönigte, ist auch bezüglich des Anhaltens davon
auszugehen, dass er sein Verhalten erheblich ab- schwächte. Der Beschuldigte war empört
über das Verhalten der Privatklägerin, sein Ziel war, diese zur Rede zu stellen (Urk. 3/2 S. 7
f.). Die Art und Weise, wie er dies tat, deutet darauf hin, dass er seinen Willen durchsetzen
wollte. Dies wird durch die Aussagen seiner Ehefrau verdeutlicht, welche angab, der
Beschuldigte sei so wütend gewesen, dass es ihn "fast gschellt het" (Urk. 6 S. 6). Auf die
Fra- ge, in welcher Verfassung ihr Ehemann gewesen sei, gab sie an, sie habe das Gefühl
gehabt, es explodiere alles. Er habe die Privatklägerin überholen müssen, sonst hätte sie
nicht angehalten (Urk. 6 S. 7). Folglich ging auch die Ehefrau des
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Privatklägerin ausgerichtet war. Somit ist auf die Version der Privatklägerin abzu- stellen,
dass der Beschuldigte ihr den Weg abschnitt und abrupt vor ihr bremste, so dass sie auf der
Strasse anhalten musste, weil ihr die Weiterfahrt versperrt war. Ihre Beschreibung, der
Beschuldigte habe unmittelbar vor ihr gehalten und sie habe nur rechtzeitig bremsen
können, da sie dieses Manöver aufgrund seines Verhaltens erwartet habe (Urk. 4/2 S. 8),
fügt sich in die aufgezeigte Stimmung ein und ist überzeugend.

E. 6
Zur Sachbeschädigung ist festzuhalten, dass der Beschuldigte nicht bestrei- tet, an die
Beifahrerscheibe geklopft zu haben. Die Delle sei jedoch nicht durch ihn verursacht
worden, dafür sei das Fahrzeug der Privatklägerin zu hoch gewe- sen (Urk. 3/2 S. 11; Urk.
54 S. 6). Mit der Vorinstanz ist zwar davon auszugehen, dass der Beschuldigte mit einer
Körpergrösse von 1,81 Metern ohne Weiteres grundsätzlich in der Lage war, die Stelle
oberhalb der Beifahrertüre des 1,85 Me- ter hohen Fahrzeugs der Privatklägerin zu
erreichen (Urk. 3/2 S. 1; Urk. 8/2). Die Privatklägerin hat unbestrittenermassen die Fenster



geschlossen und die Türen verriegelt, wollte somit offensichtlich nicht mit dem
Beschuldigten oder dessen Frau reden. Wie oben erwähnt, war der Beschuldigte in
höchstem Masse erregt. Somit ist nicht davon auszugehen, dass er nur sanft gegen das
Fenster geklopft hat, um die Privatklägerin dazu zu bewegen, die Türe doch noch zu öffnen.
In- dessen ist zu berücksichtigen, dass für eine Delle, wie sie in Urk. 2/2 (unteres Fo- to)
festgehalten ist, mit grosser Kraft gezielt von oben auf das Auto hätte einge- schlagen
werden müssen. Dies erscheint aufgrund der physischen Gegebenhei- ten als eher
unwahrscheinlich, da der Beschuldigte unbestrittenermassen auf dem Boden und nicht
erhöht stand, seine Schlagkraft für einen Schlag von oben somit erheblich beeinträchtigt
war. Zudem sagte die Privatklägerin zwar aus, sie sei sich sicher, dass die Beule vom
Beschuldigten verursacht worden sei, begründete dies jedoch nicht näher. Es besteht jedoch
durchaus die Möglichkeit, dass die Delle schon länger bestand, von der Privatklägerin
jedoch nicht bemerkt worden war. Sie befindet sich auf der Beifahrerseite, ist für den Fahrer
somit nicht ohne weite- res ersichtlich und die Privatklägerin gab selbst an, sie habe auf die
Treppe stei- gen müssen, um die Delle überhaupt zu bemerken (Urk. 4/2 S. 9 f.). Auf der
durch

- 11 - die Privatklägerin eingereichten Rechnung sind zudem mehr Positionen aufge- führt,
als die Reparatur der einen Delle (u.a. Zierleisten Regenrinne auf beiden Seiten inkl.
Installation; Urk. 7/3). Zudem ist der Pfeil auf dem oberen Foto der Dokumentation (Urk.
2/2) auf eine andere Stelle als die Delle gerichtet, nämlich auf das Schiebedach, wo sich
auch ein Schaden oder eine Verunreinigung (dies ist nicht ersichtlich) befindet. Diese Stelle
bildet jedoch nicht Gegenstand der An- klage. Somit ist es durchaus möglich, dass zuvor
schon andere Schäden am Fahrzeug der Privatklägerin bestanden haben und die Delle einer
davon ist. Die Vorinstanz hält fest, dass die Delle dadurch entstanden sein könnte, dass der
Be- schuldigte mit dem Schlüssel in der geschlossenen Hand auf das Fahrzeug ein- schlug
(Urk. 40 S. 22). Die Vermutung mit dem Schlüssel stammt von der Privat- klägerin (Urk.
4/2 S. 9; Urk. 5 S. 5) und erscheint grundsätzlich als möglich. Es bleiben jedoch letzte
Zweifel, ob die Delle tatsächlich auf die Schläge des Be- schuldigten zurückzuführen ist
oder ob diese nicht bereits zuvor verursacht und durch die Privatklägerin nicht bemerkt
worden war. Vom Vorwurf der Sachbe- schädigung ist der Beschuldigte somit in
Anwendung des Grundsatzes "im Zweifel für den Beschuldigten" freizusprechen (Art. 10
Abs. 3 StPO).

E. 7
Die Vorinstanz sprach mit überzeugender Begründung zusätzlich zur Geld- strafe eine
Verbindungsbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB in der Höhe von Fr. 2'500.– aus (Urk. 40 S.
29). Eine Verbindungsbusse erscheint vorliegend als angezeigt und schuldangemessen
(Donatsch/Flachsmann/Hug/Weder, Kommen- tar zum StGB, 18. Aufl., Zürich 2010, N 25
zu Art. 42 mit Verweisungen; insbe- sondere BGE 134 IV 8; BGE 134 IV 74 f.). Die Höhe
der Busse ist aufgrund der finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten gerechtfertigt.
Aufgrund der Qualifika-
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tungsbusse auszusprechen. Die Ersatzfreiheitsstrafe für den Fall der schuldhaften
Nichtbezahlung der Busse ist in Abweichung zur Vorinstanz entsprechend dem ermittelten
Tagessatz von Fr. 250.– auf 10 Tage festzusetzen. V. Zivilforderung Die Privatklägerin
beantragt die Zusprechung von Fr. 1'892.35 als Schadenersatz (Urk. 18; Prot. I S. 11).
Gemäss Art. 126 Abs. 1 lit. d StPO wird eine Zivilklage auf den Zivilweg verwiesen, wenn



ein Beschuldigter freigesprochen wird, der Sach- verhalt aber nicht spruchreif ist. Nachdem
der Beschuldigte vorliegend vom Vor- wurf der Sachbeschädigung freigesprochen wird, ist
der Sachverhalt im Sinne der genannten Bestimmung nicht spruchreif. Das
Schadenersatzbegehren der Privat- klägerin ist demnach auf den Zivilweg zu verweisen. VI.
Kosten- und Entschädigungsfolgen 1. Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die
Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der
Beschuldigte ob- siegt mit seinem Hauptantrag auf Freispruch bezüglich der
Sachbeschädigung sowie mit seinem Eventualantrag bezüglich der Würdigung des
Anhaltemanövers als einfache Verkehrsregelverletzung. Im Übrigen unterliegt er jedoch.
Insgesamt rechtfertigt es sich somit, dem Beschuldigten drei Viertel der Kosten des Beru-
fungsverfahrens aufzuerlegen. Der restliche Viertel ist auf die Gerichtskasse zu nehmen. 2.
Der Vorwurf der Sachbeschädigung betraf nur einen Nebenpunkt des Straf- verfahrens, für
den sich keine separate Kostenausscheidung des vorinstanzlichen Urteils rechtfertigt. Das
Kostendispositiv der Vorinstanz (Dispositivziffern 6 und 7) ist somit zu bestätigen (Art. 428
Abs. 3 StPO).

- 17 - 3. Ausgangsgemäss ist dem Beschuldigten sodann eine reduzierte Prozess-
entschädigung für das Berufungsverfahren zuzusprechen. Diese ist auf Fr. 500.–
festzusetzen. Es wird erkannt:
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